
Woran kann ich mich als Patient orientieren?
Zunächst sei gesagt, dass der Patient bei den für sein
Krankheitsbild passenden Rehaoptionen aktiv Einfluss
nehmen sollte. Da ein Patient in der Regel nur alle vier
Jahre die Möglichkeit hat, eine Rehabilitation wahrzu-
nehmen, sollte er diese wichtige therapeutische Maß-
nahme, die ihm persönlich sehr viel bringen kann, also
diesen „Joker“, bestmöglich nutzen.

Wenn die vorliegende Erkrankung, die eigene Perspektive
und möglicherweise die Lebenserwartung bedroht sind hat
jeder das gute Recht, sich nicht in die nächstgelegene, son-
dern die für ihn am besten geeignete Klinik, zu begeben.

Erfolgte nach Antragsstellung die Zuweisung einer Re-
habilitationsklinik, sollte der Patient daher zunächst sei-
nen behandelnden Lungenfacharzt oder Hausarzt um
Rat bitten, ob dieser die Klinik für ausreichend kompe-
tent in Bezug auf die vorliegende Erkrankung erachtet.
Hält der behandelnde Arzt die Klinik nicht für geeignet,
sollte der Patient unbedingt von seinem Wunsch- und
Wahlrecht Gebrauch machen.

Nachfolgend einige Eckpunkte, die bei der Wahl einer
Klinik hilfreich sein können:
• Leitender Arzt und stellvertretender Arzt der Klinik 
sind Pneumologen

• Dokumentierte Erfahrungen der Klinik mit dem ei-
genen Krankheitsbild 

• Therapeutisches Team bestehend aus Fachärzten, 
Psychologen, Ergotherapeuten, Sozialarbeitern, 
Sporttherapeuten, Physiotherapeuten, Atemthera-
peuten 

• Ggf. Sicherstellung der Versorgung einer Langzeit-
Sauerstofftherapie und/oder nicht-invasiven Beatmung

• Durchführung von Ergebnistests (Outcome-Tests)
• Ggf. nach Ergebnissen fragen, die die Klinik 
(in Anlehnung an die Erkrankung des Patienten) be-
reits publiziert hat

Welche Entwicklungen erwarten Sie für die Zukunft?
Erste Bemühungen in Richtung einer Art Zertifizierung sind
angedacht. In der Schweiz wird bereits ein Zertifizierungs-
verfahren realisiert. Meine persönliche Vorstellung ist dabei,
dass gar nicht alle Rehabilitationskliniken die gesamte
Bandbreite der möglichen Leistungen erbringen müssen,
sondern vielmehr Schwerpunkte gesetzt werden. Als Vorbild
könnte dabei das Vorgehen in der Akutmedizin fungieren,
wo ganz selbstverständlich gilt: 
Patienten mit „einfachen“ Erkrankungssituationen in einem
nahegelegenen Krankenhaus zu behandeln, Patienten mit
komplexeren Erkrankungen in einem entsprechend dafür
spezialisierten Krankenhaus und Patienten mit besonders
schwierigen Erkrankungen in einer Universitäts- oder ma-
ximalversorgenden Klinik.

Welche Voraussetzungen müssen für eine pneumolo-
gische Rehabilitation gegeben sein?
Rehabilitationsbedürftigkeit: Gesundheitlich bedingte
drohende und bereits bestehende Beeinträchtigung der
Teilhabe, die einen mehrdimensionalen und interdiszipli-
nären (fachübergreifenden) Ansatz der medizinischen Re-
habilitation erforderlich macht. Bei COPD bedeutet dies
beispielsweise: Nichtrauchertraining, Ernährungsberatung,
Bewegungstherapie der oberen und unteren Extremitä-
ten, ggf. psychologische Betreuung und Beratung.

Rehabilitationsfähigkeit: Eine ausreichende körperliche und
seelische Verfassung des Patienten, sowie Motivation und
Belastungsfähigkeit müssen gegeben sein. Hinweis: Patien-
ten mit einer Langzeit-Sauerstofftherapie und zum Teil auch
mit einer nicht-invasiven Beatmung sind durchaus auch re-
habilitationsfähig und profitieren von einem Heilverfahren.
Hier ist darauf zu achten, dass die Klinik entsprechend die
notwendige Versorgung sicherstellen kann.

Rehabilitationsprognose: Eine medizinisch begründete
(Wahrscheinlichkeits-)Aussage für den Erfolg der Rehabili-
tation. Auf Basis der Erkrankung und des bisherigen Ver-
laufs, über die Erreichung eines festgelegten Rehabi-
litationsziels, durch eine geeignete Rehabilitationsmaß-
nahme. Bei Patienten mit einer COPD verbessert die statio-
näre Rehabilitation deutlich die Leistungsfähigkeit und die
gesundheitsbezogene Lebensqualität. Im neuen GOLD- Re-
port 2017 wird die Wirkung der nicht-medikamentösen The-
rapien wie Schulung, Rauchentwöhnung oder
Trainingstherapie bestätigt. All das sind wichtige Bestand-
teile einer stationären pneumologischen Rehabilitation.

In der Regel besteht die Möglichkeit, alle vier Jahre eine
Rehabilitation zu beantragen. Wenn allerdings eine Re-
habilitation dringend medizinisch erforderlich ist, kann
eine erneute Rehabilitation auch schon früher geneh-
migt werden. 
Eine Rehabilitation nach einem stationären Aufenthalt
aufgrund einer Exazerbation (akute Verschlechterung)
als Anschlussheilbehandlung (AHB) wird ausdrücklich
von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin empfohlen.

An wen wende ich mich für eine Antragsstellung, wer
ist für was zuständig?
Der Antrag auf eine medizinische Rehabilitation erfolgt
mit Beteiligung des Hausarztes oder des behandelndem
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Lungenfacharztes bei der:
• DRV – Deutsche Rentenversicherung (gilt für Arbeit-
nehmer, Angestellte, Bezieher von Erwerbungsmin-
derungsrenten),

• oder bei der zuständigen Krankenkasse (gilt für 
Hausfrauen, Rentner, alle nicht/nicht mehr berufs-
tätigen Personen),

• oder bei der zuständigen Berufsgenossenschaft (bei
anerkannter Berufskrankheit).

Antragsformulare sind bei den Ärzten oder den Kosten-
trägern (DRV, Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft)
erhältlich. Die Kostenträger sind verpflichtet, einge-
reichte Anträge nach Prüfung ggf. an den tatsächlich
zuständigen Kostenträger weiterzuleiten. Neben der er-
forderlichen ärztlichen Stellungnahme empfiehlt es sich,
ergänzend ein eigenes Schreiben mit den persönlichen
Gründen beizulegen.

Was sollte bei der Antragsbegründung berücksichtigt
werden, was kann hilfreich sein?
Allgemein:
• Eine Verschlimmerung von chronischen Erkrankungen
(COPD, Asthma, Fibrose…) soll verlangsamt oder ge-
stoppt werden.

• Die Vermittlung von Strategien, Hilfe, Medikamen-
teneinstellung und Übungen mit denen die Auswir-
kungen der Krankheit vermindert werden sollen.

• Einer drohenden Behinderung soll vorgebeugt werden.
• Die Verringerung oder die Vermeidung von Pflege-
bedürftigkeit soll angestrebt werden.

DRV-Antrag: Hinweis darauf, dass die Erwerbsfähigkeit
wegen der Krankheit gemindert oder gefährdet ist. Be-
gründung einer guten Prognose, dass die Minderung
oder Gefährdung der Erwerbstätigkeit abgewendet oder
verlangsamt werden kann.

Grundsätzlich ist auch wichtig: Eine Begründung warum
eine ambulante Behandlung (oder ambulante Einzel-
maßnahmen) nicht wirksam oder möglich ist und des-
halb der Antrag auf ein stationäres Heilverfahren
gewählt wurde.

Wie lange darf die Bearbeitung meines Antrages dau-
ern?
§ 14 SGB IX regelt, dass ein Kostenträger spätestens zwei
Wochen nach Antragseingang geklärt haben muss, ob er für
die Leistung zuständig ist. Wenn Sie nach dieser Zeit nicht
informiert werden, hat sich der Träger für zuständig erklärt!

Schon nach einer weiteren Woche muss über die Leistung
dann auch entschieden werden, ansonsten ist der Antrag
unverzüglich an einen anderen Kostenträger weiterzuleiten.
Dieser muss innerhalb von drei Wochen entscheiden, nach-

dem der Antrag bei ihm eingegangen ist. Das bedeutet: Spä-
testens der zweite Rehabilitationsträger MUSS über den An-
trag entscheiden, und zwar innerhalb der beschriebenen
Frist! Wenn sich später herausstellt, dass ein anderer Reha-
bilitationsträger für die Leistung zuständig ist, muss dieser
dem Träger, der die Leistungen bis dahin übernommen hat,
die Kosten erstatten.

Die für Krankenkassen bei Leistungsanträgen geltenden
Entscheidungsfristen wurden durch das Patientenrech-
tegesetz (Fassung v. 1.1.2017) eingeführt und finden sich
in § 13 Abs. 3a SGB V. Die speziellen Fristen für Anträge
auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation enthal-
ten die §§ 14,15 SGB IX. Weitere Regelungen enthält das
Gemeinsame Rundschreiben zur leistungsrechtlichen
Vorschrift des § 13 Abs. 3a SGB V (GR v. 15.5.2013). 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass eine
Leistungsbewilligung durch Schweigen erfolgen kann
(BSG, Urteil v. 8.3.2016, B 1 KR 25/15 R).

Was kann ich tun, wenn meine Reha abgelehnt wird?
Die Ablehnung durch den Kostenträger kann generell er-
folgen oder auch teilweise. Ablehnungsgründe können
dabei sein:
• die (hohen) Kosten der Wunschklinik,
• der (lange) Anfahrtsweg zur Wunschklinik,
• scheinbar nicht vorhandene Verträge/Zertifizierungen,
• weil die Wunschklinik aus Sicht des Kostenträgers 
medizinisch nicht geeignet ist. 

Wenn die Ablehnung der Wunschklinik eingetroffen ist:
• Eingangstermin des Schreibens notieren.
• Beginn der Rechtsmittelfristen: ein Monat für Wider-
spruch, ein Monat für Klage.

• Mit der Wunschklinik die Ablehnungsgründe des Ko-
stenträgers besprechen. Von der Wunschklinik münd-
lich oder besser schriftlich eine Stellungnahme dazu
erbitten.

• Widerspruch formulieren und mit den gewonnenen
Informationen begründen und per Einwurfeinschrei-
ben (Dabei Fristen im Auge behalten!) an den Ko-
stenträger zurücksenden.

Wenn auch der Widerspruch gegen die Ablehnung ab-
gelehnt wird:
• Akteneinsicht in die medizinischen Unterlagen be-
antragen.

• Begründung mit dem Arzt besprechen, im Zweifel 
Rechtsrat (z. B. Sozialverband Deutschland e.V.) ein-
holen.

• Bei wiederholter Ablehnung rechtsmittelfähige Ent-
scheidung einfordern. 

• Klage beim zuständigen Sozialgericht (Rechtsmittel-
frist beachten, Rechtsberatung).
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Wann kann das rechtlich festgelegte Wunsch- und
Wahlrecht einer Rehabilitationsklinik in Anspruch ge-
nommen werden?
Die Wunschklinik ist medizinisch besser geeignet, als die
vom Kostenträger zugewiesene Klinik:
• Für DRV und GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)
gilt, dass mit ärztlicher Begründung (Attest) die me-
dizinisch besser geeignete Klinik trotz Mehrkosten 
ohne Zuzahlung zugewiesen werden muss.

Die Wunschklinik ist medizinisch genauso geeignet, wie
die vom Kostenträger zugewiesene Klinik:
• Kostenträger GKV: Die Wunschklinik muss einen Ver-
sorgungsvertrag nach § 111a SGB V besitzen und das
Qualitätsmanagementsystem der Klinik zertifiziert 
sein. Die Auffassung der GKV ist überholt, dass die 
Kasse grundsätzlich die eigene „billigere“ Vertrags-
klinik durchsetzen kann (BSG Urteil B 1 KR 12/12R).

• Kostenträger DRV: Die Wunschklinik ist zu gewäh-
ren, wenn dies nach persönlicher Lebenssituation (§9

SGB IX) geboten ist und ein Be-
legvertrag mit der DRV vorliegt.

Martin Leibl
Facharzt für Innere Medizin
und Pneumologie
Chefarzt der Nordseeklinik
Westfalen 
Nordseeheilbad Wyk auf Föhr
www.nordseeklinik.online 

Dr. Ralf J. Jochheim
MSc, MMBA
Geschäftsführer

Um herauszufinden, was Patienten tatsächlich von einer
Rehabilitation erwarten, wurde vom Fachklinikum Bor-
kum in den vergangenen Monaten eine Umfrage durch-
geführt.

War es vor 30 Jahren noch üblich, dass man in 4-Bett-
Zimmern untergebracht war, ist dies inzwischen un-
denkbar. Früher war es selbstverständlich, dass der Arzt
bestimmte, was in der Reha geschah, heute wollen und
sollen die Rehabilitanten da wesentlich mitbestimmen.

Hintergrund und Zweck der Untersuchung
Dass Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung
von einer stationären Rehabilitation in jedem Alter und
mit jeder Ausprägung der Erkrankung profitieren, ist
durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen,
aber auch durch viele persönliche Erfahrungen belegt. 
Da zu vermuten ist, dass sich Menschen in einer Rehabi-
litation besser verstanden und behandelt fühlen, wenn
ihre Erwartungen erfüllt werden, sollte untersucht wer-
den, was diese Gruppe von Betroffenen von der Rehabi-
litation erwartet. Damit soll Rehabilitationskliniken die
Möglichkeit gegeben werden, sich noch besser auf diese
Rehabilitanden einzustellen, um so auch deren Rehabi-
litationserfolg zu verbessern.

Teilnehmer
Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen wur-
den über Selbsthilfegruppen und soziale Medien (beson-
ders Facebookgruppen) gebeten, sich an einer Online–
Befragung zu beteiligten. Besonders durch die sehr gute
Unterstützung der Patientenorganisation Lungenem-
physem-COPD Deutschland (www.lungenemphysem-
copd.de) beteiligten sich 360 Teilnehmer an dieser
Befragung. Von den Teilnehmern haben 74,2 % COPD als
wesentliche Beeinträchtigung angegeben, gefolgt von
11,9 % Asthma. 

Aktuelle Ergebnisse
Erwartungen an 
eine Rehabilitation
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